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aujourd'hui: Département fédéral de la défense, de la protection de la
population et des sports (DDPS)

01.01.65 - 01.01.22 1ANNÉE POLITIQUE SUISSE — AUSGEWÄHLTE BEITRÄGE DER SCHWEIZER POLITIK



Allgemeine Chronik

Grundlagen der Staatsordnung

Institutionen und Volksrechte

Bundesrat

2014 beugten sich die Räte über die Revision des Vernehmlassungsgesetzes. Die
punktuellen Veränderungen gingen auf Empfehlungen der GPK-NR zurück. Konkret soll
neu auf die Unterscheidung zwischen Vernehmlassung und Anhörung verzichtet
werden. Eine Vernehmlassung wird in Zukunft vom Bundesrat eröffnet; einzig bei
unwichtigen Vorhaben kann auch ein Departement oder die Bundeskanzlei ein
Verfahren anstossen. Damit soll sichergestellt werden, dass für alle
Vernehmlassungsverfahren die gleichen Regeln gelten. Zudem sollen neu alle
Ergebnisse einer Vernehmlassung transparent in einem Bericht aufgearbeitet werden.
Die bis anhin geltende Mindestfrist von drei Monaten kann im Falle von Ferien- und
Feiertagen oder je nach Umfang der Vorlage verlängert werden. Wird diese Frist
gekürzt, so braucht dies neu eine schriftliche Begründung, die an die
Vernehmlassungsteilnehmer zu richten ist. 
Im Ständerat, der sich als Erstrat der Revision annahm, war Eintreten unbestritten. Die
SPK der kleinen Kammer wollte jedoch den Kreis an möglichen Akteuren, die eine
Vernehmlassung anstossen können, erweitern. Neben dem Bundesrat, den
Departementen und der Bundeskanzlei sollte auch parlamentarischen Kommissionen
sowie zentralen und dezentralen Einheiten der Bundesverwaltung die Befugnis erteilt
werden. Zudem regte die SPK einige sprachliche Präzisierungen an. So sollten nicht
einfach nur die Kantone, sondern explizit die Kantonsregierungen zu Stellungnahmen
eingeladen werden. Schliesslich sollte eine Fristverkürzung lediglich „ausnahmsweise“
möglich sein. Der Ständerat hiess die Revision mit diesen Änderungen mit 40 zu 0
Stimmen gut. 
Auch im Nationalrat wurde Eintreten ohne Gegenantrag beschlossen. Die SVP wehrte
sich vergeblich gegen die Erweiterung des Kreises an Akteuren, die ein
Vernehmlassungsverfahren eröffnen können. Das Argument, dass eine solche
Erweiterung eine Flut an Vernehmlassungen bewirke, verfing nur in der eigenen
Fraktion. Auch für die Forderung, Vernehmlassungsverfahren auch für
Verhandlungsmandate für völkerrechtliche Verträge vorzuschalten, fand die SVP keine
Unterstützung. Die grosse Kammer schuf dann allerdings doch eine Differenz zum
Ständerat, indem sie vorschlug, Artikel 3a zu streichen, der einen Katalog von
Ausnahmemöglichkeiten aufzählte, bei denen auf ein Vernehmlassungsverfahren
verzichtet werden kann. Sowohl dieser Punkt als auch die gesamte Revision wurden
einstimmig gutgeheissen. Gleichzeitig wurden drei Postulate abgeschrieben. 
Der Ständerat folgte dem Nationalrat in der Herbstsession teilweise, indem er nur Teile,
aber nicht den gesamten Katalog gestrichen haben wollte. Keine Ausnahmeregel soll es
geben, wenn ein Erlass oder die Ratifizierung eines völkerrechtlichen Vertrages keinen
Aufschub duldet. In diesem Fall soll die Vernehmlassung gekürzt, aber nicht ganz
weggelassen werden können. Auch bei neuen internationalen Verträgen, die gegenüber
anderen Verträgen keine wesentlichen neuen Elemente enthalten, soll es nach wie vor
eine Vernehmlassung geben. Bei den anderen Punkten zeigte sich der Ständerat aber
einverstanden mit der Idee, dass es Ausnahmen geben kann und nicht immer
Vernehmlassungen durchgeführt werden müssen. 
Weil der Ständerat der grossen Kammer mindestens teilweise entgegengekommen war,
lenkte auch der Nationalrat ein und übernahm die Vorschläge der Kantonsvertreter. Bei
der Schlussabstimmung Ende der Herbstsession nahmen beide Kammern das neue
Vernehmlassungsgesetz einstimmig an. 1

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.09.2014
MARC BÜHLMANN
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Regierungspolitik

Im Geschäftsbericht des Bundesrates gibt die Regierung seit 1996 jährlich Auskunft
über ihre Geschäftsführung, die zudem mit den Jahres- und Legislaturzielen
abgeglichen wird, um einen Soll-Ist-Vergleich und ein Controlling der Exekutive und der
Verwaltung zu ermöglichen. Der Bericht 2016 beschrieb das erste Jahr der 50.
Legislatur (2015-2019), die entlang von drei Leitlinien geplant worden war: Die
nachhaltige Sicherung des Wohlstandes in der Schweiz, die Förderung des nationalen
Zusammenhaltes und die Stärkung der internationalen Zusammenarbeit sowie die Sorge
um Sicherheit und das Handeln als verlässliche Partnerin in der Welt. Diese Leitlinien
sollen mit unterschiedlichen Jahreszielen erreicht werden. Von den 16 für das Jahr
2016 geplanten Zielen waren lauf Bericht drei vollständig, vier überwiegend und neun
teilweise erreicht worden. Zu den lediglich teilweise realisierten Zielen gehörten etwa
die Erneuerung und Entwicklung der politischen und wirtschaftlichen Beziehungen zur
EU, die nachhaltige Energieversorgung oder die Reformen und nachhaltige Finanzierung
der Sozialwerke. 
In den Räten berichteten die verschiedenen Sprecher der Aufsichtskommissionen über
ihre Eindrücke, die mehrheitlich positiv waren. Im Ständerat gab allerdings das
Verhältnis zwischen der Verwaltung und der Finanzkommission zu reden. Ein Anlass für
das laut Joachim Eder (fdp, ZG) „etwas gereizte" Verhältnis war wohl der Bericht der
EFK kurz vor der Abstimmung zur Unternehmenssteuerreform III, der gerügt hatte, dass
die Folgen von Finanzerlassen nicht immer genügend abgeschätzt würden. Eder zitierte
auch aus einer Rede von Bundeskanzler Thurnherr, die dieser unter dem Titel „Die
Aufsicht aus der Sicht eines Beaufsichtigten, am Beispiel der Bundesverwaltung" vor
der Schweizerischen Gesellschaft für Verwaltungswissenschaften gehalten und darin
vor zu viel Aufsicht gewarnte hatte. Eder wies darauf hin, dass nach Nachfrage beim
Direktor der Eidgenössischen Finanzkontrolle, Michel Huissoud, die Kommunikation gut
sei und man eine Empfehlung der EFK nicht als Befehl auffassen solle. Auch
Bundesrätin Doris Leuthard kritisierte die „intensive Kommunikationstätigkeit, welche
die Eidgenössische Finanzkontrolle ab und zu entfaltet, [als] nicht hilfreich", hob aber
auch die gute Zusammenarbeit zwischen allen Amtsstellen hervor. Sie dankte für die
positiven Berichte und zeigte sich insbesondere auch mit Blick auf andere Länder
erfreut darüber, dass die Schweiz auf einem soliden, stabilen und sicheren Niveau
funktioniere und sich stetig optimiere. Im Nationalrat lobte Leuthard die Umsetzung
der Masseneinwanderungsinitiative als gangbaren Weg, der die Beziehungen zur EU
wieder etwas einfacher machen werde. Zudem wünscht sie sich, dass grundlegende
Reformen im Gesundheitswesen angegangen werden. Die grosse Kammer nahm den
Bericht stillschweigend zur Kenntnis und beide Räte gaben in der Sommersession
Zustimmung zum Bundesbeschluss über die Geschäftsführung. 2

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.06.2017
MARC BÜHLMANN

Nicht wie im Vorjahr erst in der Herbstsession, sondern wie gewohnt in der
Sommersession nahmen National- und Ständerat Kenntnis vom Geschäftsbericht 2020
des Bundesrates. In diesem Bericht legt die Regierung jahrweise einen Soll-Ist-
Vergleich zwischen Legislaturplanung, Jahreszielen und im entsprechenden Jahr
erledigten oder angegangenen Geschäften vor. Covid-19 war nicht nur schuld an der
Verschiebung der Beratung im Jahr 2020, sondern auch weiterhin zentraler
Gegenstand im Bericht und der parlamentarischen Beratung darüber. So bot der
Bundesrat in einem eigenen Kapitel des Berichts eine Übersicht über die Entwicklungen
der Pandemie und über alle rund 250 im Jahr 2020 dazu gefällten
Bundesratsbeschlüsse. Er leitete den Bericht zudem mit dem Hinweis ein, dass
zahlreiche Projekte wegen der Coronapandemie nicht so weit gediehen seien, wie
geplant. 

Im Ständerat erörterte Maya Graf (gp, BL) den Bericht für die GPK-SR. Das Management
der Covid-19-Krise ziehe sich wie ein roter Faden durch den Bericht. Sie erinnere
zudem daran, dass eine von der GPK einberaumte Inspektion zur Bewältigung der
Pandemie am Laufen sei. Die GPK würden den Bericht und die Anhörungen der
Departementsvorsteherinnen und -vorsteher jeweils mit Querschnittthemen versehen.
Beim ersten Querschnittthema «Krisenmanagementstrukturen» habe sich die GPK
informiert, ob solche Strukturen in Normalzeiten geplant gewesen seien, jetzt
eingesetzt würden und wie gut dies funktioniere. Beim Thema «Cybersicherheit» habe
sich die GPK zur IT-Sicherheit in den Departementen erkundigt und dazu, wo es
diesbezüglich Verbesserungen brauche. Im Anschluss an die Ausführungen der GPK-
Präsidentin ergriffen die Präsidenten der verschiedenen Subkommissionen das Wort,
die basierend auf dem Geschäftsbericht jeweils zwei Departemente sowie die
Bundeskanzlei genauer unter die Lupe genommen hatten. 

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.06.2021
MARC BÜHLMANN
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Charles Juillard (mitte, JU) berichtete über das VBS und das EDA. Hier hob der Sprecher
den Aktionsplan für die Cyberverteidigung hervor, bei dem praktisch alle Ziele erreicht
worden seien. Hinsichtlich Nachhaltigkeit und Klimaschutz habe das VBS, das
insbesondere aufgrund der Luftwaffenflotte und der schweren Militärfahrzeuge jährlich
Emissionen von 200'000 Tonnen CO2 verursache, verschiedene Massnahmen ergriffen,
um das 40-Prozent-Reduktionsziel bis 2030 zu erreichen. Im Rahmen des Programms
«Natur, Landschaft und Armee» leiste das VBS zudem einen Beitrag zur Erhaltung der
Biodiversität. Beim EDA sei der Umgang mit der Pandemie genauer geprüft worden. Die
GPK verfolge in diesem Departement zudem die Entwicklung bezüglich der
Personalsituation. 
Daniel Fässler (mitte, AI) erörterte die Berichtsteile, die dem EJPD und der BK
zugeordnet waren. Er hob hier den Informationsaustausch bei der Polizeiarbeit hervor.
Dieser funktioniere national und international noch nicht, wie er sollte. Insbesondere
die Möglichkeiten der Digitalisierung würden zu wenig gut eingesetzt. International solle
dem mit verschiedenen Abkommen begegnet werden. National stosse man aber
«offenkundig an Grenzen des Föderalismus», deren Aufhebung man im EJPD aber in
Angriff nehmen wolle, damit alle kantonalen Polizeikorps Zugriff auf alle verschiedenen
kantonalen Datenbanken erhielten, um Kriminalität effizienter bekämpfen zu können.
Im Gespräch mit dem Bundeskanzler Walter Thurnherr sei es insbesondere um die
Digitalisierung in der Bundesverwaltung gegangen. Ab 1. Januar 2021 werde das
Informatiksteuerorgan des Bundes aufgelöst und dessen Aufgaben – insbesondere
Koordination und Unterstützung bei der Umsetzung der Digitalisierung – von einer
neuen Verwaltungseinheit innerhalb der BK übernommen. Dies sei eine grosse Aufgabe,
bei der man erst am Anfang stehe. Darüber hinaus werde man sich hier auch dem
Problem der Fremdbestimmung durch mächtige IT-Unternehmen stellen müssen. 
Matthias Michel (fdp, ZG) nahm das EFD und das WBF genauer unter die Lupe. Auch hier
sei Digitalisierung ein zentraler Punkt. Es sei zwar erfreulich, dass 2021 «nicht weniger
als 13 Massnahmen» umgesetzt worden seien, um das Ziel 2 der Legislaturplanung – die
effiziente und möglichst digitale Erbringung der staatlichen Leistungen – zu erreichen.
Im aktuellen Bericht sei aber nur «ein einziges – ein einziges! – quantifizierbares Ziel»,
also nur ein Indikator angegeben; die Entwicklung im Bereich der Digitalisierung müsse
adäquater gemessen werden. «Etwas mehr Substanz in der Berichterstattung»
wünschte sich der Kommissionssprecher auch im Bereich der Berufsbildung, auch
wenn dies eine Verbundaufgabe mit den Kantonen darstelle. 
Marco Chiesa (svp, TI) berichtete schliesslich zu den Berichtsteilen des EDI und des
UVEK. Beim EDI seien in den Gesprächen vor allem die Massnahmen gegen die Covid-
Pandemie Gegenstand gewesen. Alain Berset habe erklärt, dass sich der Bundesrat
darauf konzentriert habe, die Auswirkungen der Krise auf die Bevölkerung und die
Wirtschaft möglichst zu begrenzen. Das begrenzte Wissen und die unvollständigen
Informationen hätten immer wieder Anpassungen bedingt. Eine wichtige Massnahme
seien deshalb auch die Tests gewesen, bei denen sehr rasch eine funktionierende
Infrastruktur habe aufgebaut werden können. Als schwierig habe sich die Entwicklung
einer Impfstrategie entpuppt, weil der Verlauf der Pandemie nicht vorhersehbar
gewesen sei. Die Schweiz sei aber mittlerweile eines der wenigen Länder, das mRNA-
Impfstoffe für die ganze Bevölkerung anbieten könne. Zum UVEK äusserte sich Chiesa
nicht. 
Am Schluss der Ratsdebatte meldete sich Bundespräsident Guy Parmelin zu Wort. Der
Bundesrat sei – obwohl zahlreiche geplante Massnahmen wegen Covid-19 nicht hätten
umgesetzt werden können – zufrieden mit der Zielerreichung. Würden normalerweise
rund 40 Bundesratssitzungen in einem Jahr stattfinden, seien es im Jahr 2020 mehr als
60 gewesen. Zudem seien wesentlich mehr Vorstösse eingereicht worden als in
früheren Jahren, was die enorme Arbeitsbelastung für den Bundesrat noch weiter
erhöht habe. Die Regierungsarbeit sei aber nur möglich, «parce que de nombreux
employés de la Confédération ne regardaient ni leur montre ni le jour de la semaine».
Dafür sei der Bundesrat sehr dankbar. Auch Parmelin ging auf ein paar Punkte des
Berichts ein, darunter die beschlossenen Massnahmen zur Abfederung der
wirtschaftlichen Folgen der Pandemie, die Verabschiedung der BFI-Botschaft, den
Bericht zur Finanzierung des Betriebs und Substanzerhalts der Bahninfrastruktur, das
«dossier éléphantesque» zu den Verordnungsänderungen im Rahmen des revidierten
Krankenversicherungsgesetzes und darin die Planung des Bedarfs an Ärztinnen und
Ärzten oder die bundesrätliche Position zur Europapolitik. In der Folge nahm der
Ständerat den Bundesbeschluss über den Geschäftsbericht des Bundesrates für das
Jahr 2020 stillschweigend an. 

Dies tat gleichentags auch der Nationalrat, wo Erich von Siebenthal (svp, BE), Thomas
de Courten (svp, BL), Yvonne Feri (sp, AG) und Nicolo Paganini (mitte, SG) die
Berichterstattung übernahmen. Grösstenteils nahmen sie die gleichen Punkte auf wie in
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der kleinen Kammer. 
Eine Ausnahme stellte der Bericht von Thomas de Courten dar, der auf das UVEK
einging: Der Bundesrat habe im Berichtjahr die wichtigen Ausbauschritte für den
Strassen- und Schienenverkehr geplant und werde hier dem Parlament, das darüber zu
entscheiden habe, bald einen Bericht vorlegen. Darüber hinaus erwähnte der
Kommissionssprecher die «etwas chaotische» Situation in der Covid-Task-Force
Anfang Jahr, was sich mit dem Einbezug der Wissenschaft in eine Science Task Force
verbessert habe. 
Nicolo Paganini erwähnte zudem die IZA-Strategie, mit der die Bereiche der
humanitären Hilfe und der Entwicklungszusammenarbeit enger zusammengefasst
würden. Auch das «drastische Räumungskonzept» in Mitholz fand Erwähnung im
Bericht von Paganini. 
Auch im Nationalrat hob schliesslich Bundespräsident Guy Parmelin die wichtigsten
Punkte des Berichts hervor – auch dieses Votum unterschied sich kaum von jenem im
Ständerat – und auch die grosse Kammer stimmte dem Bundesbeschluss diskussionslos
zu und nahm den Bericht zur Kenntnis. 3

Bundesverwaltung - Organisation

Der Bundesrat legte dem Parlament seinen Beschluss, auf den 1. Januar 1990 das
Bundesamt für Organisation aufzulösen und ein neues Bundesamt für Informatik im
EFD zu bilden, nachträglich zur Genehmigung vor. Beide Kammern stimmten
oppositionslos zu. 4

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.01.1990
HANS HIRTER

Das Parlament genehmigte oppositionslos den vom Bundesrat beantragten Kredit von
61,4 Mio Fr. zum Ausbau der elektronischen Kommunikationsnetze in der
Bundesverwaltung. 5

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 13.02.1991
HANS HIRTER

Im Rahmen der Beratungen des Fernmeldegesetzes hatte der Ständerat 1990 und der
Nationalrat 1991 der Bildung eines neuen Bundesamtes für Kommunikation zugestimmt.
Im Berichtsjahr genehmigten die Räte den Antrag des Bundesrates, dieses Amt dem
EVED zuzuordnen. Das neue Bundesamt hat seinen Sitz in Biel und wird am 1. April 1992
seine Tätigkeit aufnehmen. 6

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 11.03.1991
HANS HIRTER

Von der ursprünglich breit angelegten Übung zur Dezentralisierung der
Bundesverwaltung war schliesslich noch die Verlegung von drei Bundesämtern übrig
geblieben. Der Bundesrat beantragte im Mai in einer entsprechenden Baubotschaft,
1994 die Bundesämter für Wohnwirtschaft resp. für Wasserwirtschaft nach Grenchen
(SO) resp. Biel und 1998 das Bundesamt für Statistik nach Neuenburg zu verlegen. Als
Hauptgründe für diese von den Personalverbänden nach wie vor bekämpfte
Dislozierung gab er das knappe Angebot an Büroräumen in der Region Bern und
regionalpolitische Erwägungen an. Zudem erhofft er sich von Standorten, die näher an
der Sprachgrenze liegen, Vorteile für die Rekrutierung französischsprachigen
Personals. 7

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.05.1991
HANS HIRTER

Das im Verlauf der Jahre massiv geschrumpfte Projekt der Dezentralisierung der
Bundesverwaltung trat in die Entscheidungsphase. Der Ständerat stimmte als Erstrat
ohne Opposition den Baukrediten für die Verlegung von drei Bundesämtern von Bern
nach Neuenburg, Biel und Grenchen (SO) zu. Der Widerstand des von der Verlegung
betroffenen Personals kam dann im Nationalrat zur Sprache. Insbesondere der
Gewerkschaftsvertreter Vollmer (sp, BE), aber auch der Fraktionssprecher der FDP
wiesen auf eventuelle negative Auswirkungen auf das Betriebsklima in den
umzusiedelnden Amtern für Statistik, für Wasserwirtschaft bzw. für Wohnungswesen
hin; am ausgeprägtesten war die Kritik am neuen Standort Grenchen.
Rückweisungsanträge von Dünki (evp, ZH) für das Projekt in Grenchen und der SD/Lega-
Fraktion für die Vorhaben in Biel und Neuenburg wurden jedoch deutlich abgelehnt. In
Anbetracht der Vorteile in bezug auf die Rekrutierung von französischsprachigem
Personal und der von der Dezentralisierung erhofften wirtschaftlichen Stärkung der
Jurasüdfussregion schien einer Mehrheit des Rates ein Umzug oder ein längerer
Arbeitsweg für das Personal durchaus zumutbar. 8

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 30.01.1992
HANS HIRTER
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Das Parlament hatte 1989 mit der Überweisung einer Motion der PUK-EJPD die
Trennung der bis jetzt in der Funktion des Bundesanwalts vereinigten Aufgaben des
öffentlichen Anklägers und des Leiters der Ermittlungen der gerichtlichen Polizei
verlangt. Um dieses Ziel zu verwirklichen, schlug der Bundesrat nun eine Änderung des
Gesetzes über die Bundesrechtspflege vor. Er beantragte dabei, die gerichtliche und
die präventive (politische) Polizei vollständig der Bundespolizei zuzuordnen und die
Bundesanwaltschaft zu einer kleinen, vom Parlament gewählten und vom Bundesrat
unabhängigen Anklagebehörde des Bundes umzugestalten. Im Dezember wählte der
Bundesrat Carla del Ponte als Nachfolgerin für den auf Ende Jahr zurücktretenden Willy
Padrutt zur neuen Bundesanwältin. Die Tessinerin hatte sich als kantonale
Staatsanwältin einen ausgezeichneten Ruf als mutige Kämpferin gegen das
internationale organisierte Verbrechen geschaffen. 9

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.08.1993
HANS HIRTER

Das Parlament hiess die vom Bundesrat im Vorjahr beantragte Umwandlung des
Bundesamtes für geistiges Eigentum in eine nach betriebswirtschaftlichen
Grundsätzen geführte öffentlich-rechtliche Anstalt gut. In der Eintretensdebatte im
Nationalrat wurde von verschiedener Seite betont, dass das neue Organisationsstatut
als zukunftweisender Prototyp für die Modernisierung der gesamten Bundesverwaltung
angesehen werden könne. Umstritten war in der Detailberatung bloss, ob das Personal
öffentlich- oder privatrechtlich angestellt werden soll. Mit dem Argument, dass ein
Institut, das sich auf dem Markt bewähren wolle, in seiner Personalpolitik flexibel sein
müsse, setzte sich knapp die von der bürgerlichen Mehrheit bevorzugte privatrechtliche
Anstellung durch. Dies hatte zur Folge, dass die SP und die GP in der
Gesamtabstimmung der Vorlage nicht mehr zustimmten. 10

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.02.1995
HANS HIRTER

Der Ständerat beschloss in Abweichung vom Nationalrat einstimmig eine öffentlich-
rechtliche Anstellung, da das Personal auch hoheitliche Aufgaben zu erfüllen habe.
Nachdem Bundesrat Koller vor dem Nationalrat dargelegt hatte, dass eine öffentlich-
rechtliche Anstellung keinesfalls mit einer Beamtung gleichzusetzen sei, und dass in
bezug auf Leistungslohn und Kündigung die allgemeine Angestelltenordnung des Bundes
nicht massgeblich sein müsse, fügte sich die grosse Kammer diesem Entscheid. 11

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 15.03.1995
HANS HIRTER

Nachdem bereits diverse Kantone und Gemeinden erste Erfahrungen mit dem "New
Public Management" (NPM) machen, sind auch beim Bund Weichen in diese Richtung
der Verwaltungsreform gestellt worden. Im Rahmen der Beratung der Regierungsreform
(s. oben) hatte der Nationalrat im Januar einem Antrag zugestimmt, der für
Verwaltungsbereiche, die mit einem Leistungsauftrag geführt werden, Ausnahmen vom
Finanzhaushaltsgesetz vorsieht, um eine Globalbudgetierung und die Übertragung von
Kreditresten auf das nächste Jahr zu ermöglichen. Für den Ständerat war das
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) nicht der richtige Ort für die
Einführung dieser Neuerung. In dem von ihm verlangten Zusatzbericht schlug der
Bundesrat dann vor, diese Bestimmungen in das Finanzhaushaltsgesetz und das Gesetz
über Massnahmen zur Verbesserung des Bundeshaushaltes zu integrieren. Das
Parlament stimmte diesen Teilrevisionen zu. 12

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 31.12.1995
HANS HIRTER

Wie oben dargestellt, lehnte das Volk am 9. Juni das neuen Regierungs- und
Verwaltungsorganisationsgesetz ab. Dieses hätte neben der umstrittenen Schaffung von
zusätzlichen Staatssekretärstellen auch die gesetzlichen Grundlagen für eine an den
Prinzipien des New Public Management (NPM) ausgerichtete Verwaltung mit
Globalbudgets und Leistungsaufträgen für einzelne Amtsstellen gebracht. Diese
unbestrittenen Neuerungen behielt der Bundesrat in seinem um die Staatssekretäre
erleichterten Entwurf für eine Neuauflage des Gesetzes bei. 13

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.10.1996
HANS HIRTER

Die Rüstungsbetriebe des EMD mit ihren rund 4'500 Beschäftigten wurden 1997 mit
einer neuen Rechtsform ausgestattet. Diese soll ihnen einerseits die Kooperation mit
in- und ausländischen Partnern erleichtern und andererseits genügend
Handlungsspielraum geben, um auch ausserhalb ihres Kernbereichs aktiv zu werden.
Hintergrund für diese Neuerung bildeten die Armeereform und das gekürzte EMD-
Budget, welche das Auftragsvolumen dieser Staatsbetriebe stark haben schrumpfen
lassen. Für die vier Rüstungsbetriebe schlug der Bundesrat den Übergang von

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.10.1997
HANS HIRTER
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unselbständigen öffentlich-rechtlichen Anstalten in gemischtwirtschaftliche
Aktiengesellschaften des Privatrechts vor. Dabei sollen die Beteiligungen des Bundes in
einer als Aktiengesellschaft organisierten Holding zusammengefasst werden, in welcher
das EMD die Aktionärsrechte des Bundes wahrnimmt. Eine Veräusserung der
Aktienmehrheit dieser Gesellschaft muss durch das Parlament bewilligt werden.
Verbunden mit dieser Reform ist die Ablösung der öffentlich-rechtlichen durch
privatrechtliche Anstellungsverhältnisse des Personals. Diese von den
Personalverbänden bekämpfte Lösung wurde vom Bundesrat als notwendig erachtet,
um den Betrieben die zum Überleben erforderliche Flexibilität zu verschaffen. (Siehe
dazu auch die Interpellation von Allmen (sp, BE) (96.3673)).

Das Parlament verabschiedete die Vorlage noch im Berichtsjahr; der Beschluss wurde
auf den 1. Januar 1998 in Kraft gesetzt. Im Nationalrat kämpfte die Linke vergeblich
gegen die Umwandlung der öffentlich- in privatrechtliche Anstellungsverhältnisse. Ein
von der SP und der LdU/EVP-Fraktion unterstützter Antrag, anstelle von
privatrechtlichen spezialrechtliche Aktiengesellschaften zu bilden, unterlag mit 73 zu 46
Stimmen. Mit ähnlichen Stimmenverhältnissen abgelehnt wurden auch ein Antrag Alder
(sp, SG), dem Personal einen gesetzlichen Anspruch auf Vertretung im Verwaltungsrat
der Holding zu garantieren, und ein Antrag Hubacher (sp, BS) für eine Lohn-
Besitzstandsgarantie für das heutige Personal bei der Überführung in privatrechtliche
Anstellungsverhältnisse. Die in allen Punkten unterlegene SP votierte in der Gesamt-
und in der Schlussabstimmung gegen das neue Gesetz oder enthielt sich der Stimme.
Im Ständerat unterlag ein Antrag Danioth (cvp, UR), der die Wahl zwischen spezial- oder
privatrechtlichen Aktiengesellschaften dem Bundesrat überlassen wollte mit 25 zu 12
Stimmen. Ebenfalls abgelehnt wurde ein Antrag der SGB-Präsidentin Brunner (sp, GE),
der die Unternehmen auf dem Gesetzesweg verpflichten wollte, mit den
Gewerkschaften Gesamtarbeitsverträge abzuschliessen und eine Schiedskommission
für arbeitsvertragliche Konflikte einzurichten. 14

Im Zeichen der Modernisierung der Verwaltung nach den Grundsätzen der
wirkungsorientierten Führung unterbreitete die Regierung dem Parlament den Entwurf
für ein neues Gesetz über die Meteorologie und Klimatologie. Das neue Gesetz ist
nicht mehr wie sein aus dem Jahre 1911 stammender Vorgänger als Organisationsgesetz
für die entsprechende Bundesstelle (Schweizerische Meteorologische Anstalt, SMA)
konzipiert, sondern definiert in erster Linie die Aufgaben des Bundes in diesem
Bereich. Die SMA soll allerdings unter dem neuen Namen „Dienst für die Meteorologie
und Klimatologie“ ein Bundesamt bleiben. Ausdrücklich wird ihr aber das Recht
zuerkannt, erweiterte Dienstleistungen auf kommerzieller Basis und in internationaler
Zusammenarbeit anbieten zu dürfen. Auf der anderen Seite eröffnet das Gesetz die
Möglichkeit, bestimmte Aufgaben in diesem Bereich an Private zu übertragen.

Im Nationalrat kam die Vorlage nicht gut an. Die Kommissionsmehrheit beantragte, sie
an den Bundesrat zurückzuweisen mit dem Auftrag, ein Projekt auszuarbeiten, das in
einer ersten Phase eine privatrechtliche Organisation der kommerziellen, nicht
hoheitlichen Aufgaben vorsieht, und in einer zweiten Phase eine vollständige
Privatisierung der SMA überprüft. Im Einzelnen ging ihr die vom Bundesrat
vorgeschlagene Aufzählung der Aufgaben der SMA zu weit, und den Vorschlag, dass
bestimmte Aufgaben an Private übertragen werden können, erachtete sie als zu
unverbindlich. Als Wettbewerbsverzerrung zum Nachteil der privaten Anbieter wurde
zudem die Absicht kritisiert, die SMA aus ihrer finanziell abgesicherten Stellung als
Bundesamt kommerziell im Markt auftreten zu lassen. Gegen den Widerstand der
Linken hiess das Plenum den Rückweisungsantrag seiner Kommission mit 104:60
Stimmen gut. Der Ständerat erklärte sich hingegen bereit, auf das Geschäft
einzutreten. Seiner Meinung nach ist von prioritärer Bedeutung, dass in einem ersten
Schritt das veraltete Gesetz aufgehoben und der Auftritt der SMA als Bundesstelle mit
einem Leistungsauftrag und Globalbudget sowie mit Aktivitäten auf dem freien Markt
geregelt wird. Die Frage einer Privatisierung könne dann, gestützt auf die inzwischen
gemachten Erfahrungen, in einer späteren Phase beantwortet werden. Der Nationalrat
kam in der Folge auf seinen Entscheid zurück und überwies das Geschäft an seine
vorberatende Kommission. 15

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 02.12.1998
HANS HIRTER
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Das neue Gesetz über die Meteorologie und Klimatologie fand nun auch im Nationalrat
Zustimmung. Nachdem Bundesrätin Dreifuss nochmals versichert hatte, dass die neuen
Bestimmungen Gewähr für eine saubere Trennung der Rechnungsführung zwischen
hoheitlichen und kommerziellen Aufgaben böten und damit auch keine
wettbewerbsverzerrenden Quersubventionen mehr möglich seien, übernahm der Rat
weitgehend die Version des Bundesrates. Der Ständerat, der im Vorjahr mit seinem
Eintretensentscheid den Nationalrat verpflichtet hatte, sich mit der vom Bundesrat
vorgelegten Fassung auseinanderzusetzen, stimmte dem Gesetz zu, ohne eine einzige
Differenz zu schaffen. 16

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.1999
HANS HIRTER

Im Frühjahr gab der Bundesrat seine Vorschläge für eine neue Informationspolitik der
Verwaltung in die Vernehmlassung. Unter dem Titel Öffentlichkeitsprinzip sollen die
Bürger grundsätzlich ein Recht auf den Zugang zu amtlichen Dokumenten erhalten und
Informationen dazu verlangen dürfen. Allerdings soll dieses Recht nicht
uneingeschränkt gelten. So kann es eingeschränkt werden, wenn durch die Transparenz
die freie Willensbildung einer Behörde, die innere oder äussere Sicherheit des Landes
oder weitere Interessen auf dem Spiel stehen. So würden etwa Stellungnahmen von
Bundesämtern vor Bundesratsentscheiden erst nach dem Entscheid zugänglich, und die
Stellungnahmen der Bundesräte zu diesen Geschäften weiterhin geheim bleiben. (Zu
den Motionen aus den Vorjahren siehe hier.) 17

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.04.2000
HANS HIRTER

Unter dem Namen NOVE-IT beantragte der Bundesrat dem Parlament einen
Investitionskredit von CHF 230 Mio. für eine Reorganisierung der Informatik in der
Bundesverwaltung. Vorgesehen sind insbesondere auch eine Zentralisierung der heute
sehr heterogen strukturierten Informatikdienstleistungen und eine transparentere
Kostenstruktur. Die angestrebten Effizienzsteigerungen sollen ab 2003 zu
Kosteneinsparungen im Umfang von CHF 130 Mio. pro Jahr führen. Das Parlament
stimmte dem Projekt ohne Widerspruch zu. 18

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2000
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament die Anpassung des Bundesgesetzes über die
Rüstungsbetriebe an die neuen Rechnungsvorschriften für Konzerne. Das Geschäft war
im Parlament an sich unbestritten. Nachdem im Nationalrat ein Antrag Fässler (sp, SG)
abgelehnt worden war, die entstehenden Kosten dem VBS zu belasten, sprachen sich
aber die SP und die Grünen in der Gesamtabstimmung dagegen aus. (Zum Beschluss des
neuen Gesetzes über die Rüstungsunternehmen (97.034) siehe hier.) 19

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.10.2000
HANS HIRTER

Der Bundesrat nahm im Frühjahr von den Vernehmlassungsantworten auf sein Projekt
für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in der Verwaltung Kenntnis und
beauftragte das EJPD mit der Ausarbeitung einer entsprechenden Vorlage. Kritik hatten
insbesondere die kommerziell tätigen Bundesbetriebe (Post, SBB etc.) angemeldet, die
davon wirtschaftliche Nachteile gegenüber ihren privaten Konkurrenten befürchten. 20

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 10.03.2001
HANS HIRTER

Die Bundesverwaltung nimmt, namentlich in den Bereichen Verkehr und Energie, eine
Reihe von Kontrollaufgaben bezüglich Sicherheit von Anlagen und Produkten wahr
(z.B. bei Seilbahnen). Der Bundesrat präsentierte Ende Jahr einen Gesetzesvorentwurf,
welcher die konkreten Sicherheitsüberprüfungen weitgehend den Produzenten (für
Produkte mit geringem Sicherheitsrisiko wie etwa elektrische Geräte) resp.
unabhängigen privaten oder öffentlichen Institutionen (bei Anlagen und Produkten mit
höherem Risiko wie Motorfahrzeuge oder Seilbahnen) überlassen möchte. Eine neu zu
schaffende eidgenössische Sicherheitsagentur würde die Organisation und
Durchführung dieser Kontrollen überwachen. Zudem wäre sie zuständig für die
Kontrolle der Sicherheit der als hoch riskant eingestuften Kernkraftwerke,
Erdölleitungen und Staudämme. 21

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 06.09.2001
HANS HIRTER
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Der im Vorjahr vorgelegte Plan des UVEK für die Schaffung einer eidgenössischen
Sicherheitsagentur löste in der Vernehmlassung ein vorwiegend negatives Echo aus. Er
wurde von den Kritikern als überflüssig, zu kompliziert und zu zentralistisch beurteilt.
Bundesrat Leuenberger gab deshalb bekannt, dass das UVEK eine abgespeckte Vorlage
ausarbeiten werde, welche insbesondere auf die von den Kantonen abgelehnte
Zentralisierung der Motorfahrzeugkontrollen verzichtet. 22

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 25.07.2002
HANS HIRTER

Der Bundesrat legte seine Botschaft für die Einführung des Öffentlichkeitsprinzips in
der Bundesverwaltung vor. Dieses Prinzip wurde in der Schweiz zuerst vom Kanton
Bern (1993) und später auch von Genf, Jura und Solothurn eingeführt, international ist
es weit verbreitet (u.a. in Schweden, Frankreich, Grossbritannien, USA). Damit soll der
bisher geltende Grundsatz aufgehoben werden, dass amtliche Dokumente geheim sind,
und nur unter bestimmten Voraussetzungen (z.B. Akteneinsichtsrecht im
Verwaltungsverfahren) oder nach dem freien Ermessen der Behörden für Dritte
zugänglich sind. Neu wird ein durchsetzbares Recht auf den Zugang zu amtlichen Akten
postuliert. Dieses kann allerdings zum Schutz von überwiegenden öffentlichen oder
privaten Interessen eingeschränkt werden, wobei diese Ausnahmen im Gesetz
abschliessend aufgezählt werden. Dazu gehört etwa der Fall, dass durch eine
Veröffentlichung die freie Meinungs- und Willensbildung einer Behörde beeinträchtigt
würde, oder dadurch die innere oder äussere Sicherheit des Schweiz gefährdet wäre.
Überwiegende private Interessen, welche einen Zugang zu Akten verhindern, liegen vor,
wenn die Privatsphäre erheblich beeinträchtigt oder ein Berufs-, Geschäfts- oder
Fabrikationsgeheimnis verraten würde. Der Geltungsbereich wurde im Vergleich zur
Vernehmlassungsversion eingeschränkt. Nicht zur zentralen Bundesverwaltung
gehörende Organisationen, welche öffentliche Funktionen erfüllen, sind nur dann
betroffen, wenn sie die Kompetenz haben, Verfügungen zu erlassen (z.B. Nationalfonds,
Pro Helvetia, SBB, Post), wobei sich das Öffentlichkeitsprinzip auf Akten im
Zusammenhang mit dieser speziellen Kompetenz beschränkt. Der Gesetzesentwurf
sieht für den Zugang zu amtlichen Dokumenten ein einfaches und rasches Verfahren
vor. In Streitfällen soll zuerst eine Schlichtungsstelle angerufen werden können und,
beim Scheitern dieser Schlichtung, ein ordentliches Verfahren mit einem gerichtlich
anfechtbaren Beschluss der Amtsstelle zur Verfügung stehen. 23

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.02.2003
HANS HIRTER

Der Bundesrat beantragte dem Parlament eine Revision des Publikationsgesetzes.
Dieses regelt die amtlichen Veröffentlichungen und Sammlungen des Bundes
(Bundesblatt, Amtliche und Systematische Sammlung). Einerseits geht es bei der
Revision darum, die von der neuen Verfassung geforderte Publikation von Erlassen auf
Gesetzesstufe festzuschreiben. Andererseits werden damit auch die rechtlichen
Grundlagen für die elektronische Veröffentlichung dieser Texte geschaffen. 24

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 22.10.2003
HANS HIRTER

Der Ständerat befasste sich in der Wintersession mit dem Vorschlag zum
Öffentlichkeitsprinzip. Nachdem Eintreten unbestritten war, wobei es in der Diskussion
auch Kritik am grossen Umfang der Ausnahmen vom Öffentlichkeitsprinzip gab, nahm
der Rat einige Detailänderungen vor. Mit relativ knapper Mehrheit (23:13) lehnte er
einen Antrag der Kommissionsminderheit ab, dass die Bestimmungen nicht nur für
Dokumente gelten sollen, welche nach dem Inkrafttreten des neuen Gesetzes von den
Behörden verfasst oder empfangen worden sind, sondern auch für früher erstellte,
soweit sie nicht bereits archiviert worden sind. Da der Rat vermutete, dass nach der
Einführung des Öffentlichkeitsprinzips das Interesse an den geheim bleibenden
Dokumenten anwachsen würde, stimmte er einem Postulat seiner SPK zu (03.3580),
welches den Bundesrat auffordert, die Verschärfung der Strafbestimmungen wegen
Verletzung des Amtsgeheimnisses zu überprüfen. 25

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.12.2003
HANS HIRTER

Das Parlament stimmte der Revision des Publikationsgesetzes ohne nennenswerte
Änderungen gegenüber dem Regierungsentwurf zu. Dieses regelt die amtlichen
Veröffentlichungen und Sammlungen des Bundes (Bundesblatt, Amtliche und
Systematische Sammlung). Ein kleines föderalistisch gefärbtes Intermezzo ergab sich
insofern, als der Ständerat auf Antrag Stähelin (cvp, TG) beschloss, die
Kantonsverfassungen weiterhin in die Systematische Sammlung aufzunehmen. Die
Begründung für seinen Antrag lautete, dass damit die grosse Bedeutung der
Kantonsverfassungen für den Bundesstaat zum Ausdruck gebracht werde. Der

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 18.06.2004
HANS HIRTER
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Nationalrat teilte diese Meinung. 26

Vier Jahre nach der sehr negativ ausgefallenen Vernehmlassung über ein Projekt zur
Zentralisierung der mit Fragen der technischen Sicherheit von Apparaten und Anlagen
befassten Verwaltungsstellen legte der Bundesrat eine stark abgespeckte Version vor.
Das neue Sicherheitskontrollgesetz regelt vor allem die Verfahren der
Sicherheitsprüfung; die jeweiligen materiellen Sicherheitsanforderungen verbleiben
aber in den Spezialgesetzen. Den Hauptvorteil des neuen Gesetzes sieht der Bundesrat
darin, dass damit die zumeist an Dritte übertragene Prüfung und Kontrolle in Zukunft
vereinheitlicht wird. Wie er es bereits nach der Vernehmlassung angekündigt hatte,
verzichtet der Bundesrat auf die Schaffung einer nationalen Sicherheitsagentur. 27

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 09.06.2006
HANS HIRTER

Die Bundeskanzlei gab im Dezember einen Vorentwurf für eine Neugestaltung der
Regeln über die Einsetzung, Wahl und Arbeit der ausserparlamentarischen
Kommissionen (so genannte Expertenkommissionen) in die Vernehmlassung. Im
Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) soll die Pflicht verankert
werden, diese Kommissionen periodisch auf ihre Notwendigkeit, Aufgaben und
Zusammensetzung hin zu überprüfen. Oberstes Ziel der Reform ist eine Straffung des
Kommissionswesens und eine verbesserte Transparenz. Der Nationalrat lehnte eine
Motion Mörgeli (svp, ZH) (Mo. 05.3515) ab, welche eine jährliche Überprüfung dieser
Kommissionen verlangt hatte. Bereits im Frühjahr hatte der Bundesrat bekannt
gegeben, dass aufgrund einer ersten Sichtung auf rund jede Dritte der insgesamt 230
Expertenkommissionen verzichtet werden könnte. 28

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.12.2006
HANS HIRTER

Der Bundesrat legte dem Parlament seine Vorschläge für eine Neugestaltung der
Regeln über die Einsetzung, Wahl und Arbeit der ausserparlamentarischen
Kommissionen (so genannte Expertenkommissionen) vor. Er beantragte insbesondere,
im Regierungs- und Verwaltungsorganisationsgesetz (RVOG) festzuhalten, dass der
Bundesrat diese Kommissionen alle vier Jahre auf ihre Notwendigkeit, Aufgaben und
Zusammensetzung überprüft. Darüber hinaus soll er auch mehr Kompetenzen für eine
laufende Anpassung der Kommissionen an sich verändernde Bedürfnisse erhalten. Um
dem neuen Öffentlichkeitsprinzip der Verwaltung, aber auch
Datenschutzanforderungen zu genügen, soll die Verpflichtung zur Offenlegung von
Kosten, Entschädigungen und Interessenverflechtungen neu im Gesetz verankert
werden. Der Ständerat nahm einige kleinere, auch vom Bundesrat nicht bestrittene
Änderungen vor und hiess die Vorlage einstimmig gut. 29

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2007
HANS HIRTER

Wie das Parlament mit der Überweisung einer Motion Stähelin (cvp, TG) (05.3815)
verlangt hatte, legte der Bundesrat eine Botschaft zur formellen Bereinigung des
Bundesrechts vor. Er beantragte darin, 31 bedeutungslos gewordene Erlasse der
Bundesversammlung ganz aufzuheben und in weiteren 55 Erlassen einzelne obsolet
gewordene Bestimmungen zu streichen resp. an neue Vorschriften des Bundesrechts
anzupassen. Er gab gleichzeitig bekannt, dass er diese Aufräumarbeit in seinem eigenen
Bereich bereits durchgeführt habe und dabei unter anderem 112 Erlasse der
Gesamtregierung und weitere 56 der Departemente aufgehoben habe. Der Ständerat
hiess in der Dezembersession die Anträge des Bundesrats ohne Gegenstimme gut.
Direkt im Anschluss daran überwies er eine weitere Motion Stähelin (07.3615), welche
zusätzlich zu dieser formalen Bereinigung auch noch eine materielle Überprüfung des
gesamten Bundesrechts im Hinblick auf Effizienz, Praktikabilität und Notwendigkeit
fordert. 30

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.12.2007
HANS HIRTER

Der Nationalrat hiess als Zweitrat die Neugestaltung der Regeln über die Einsetzung,
Wahl und Arbeit der ausserparlamentarischen Kommissionen (so genannte
Expertenkommissionen) gut. In Abweichung von der kleinen Kammer beschloss er, dass
für die Einsetzung von Kommissionen und die Wahl ihrer Mitglieder immer der
Gesamtbundesrat zuständig ist und er diese Aufgabe nicht an die Departemente
delegieren kann. Damit soll der Bundesrat in seiner Funktion als Führungsorgan
gegenüber den einzelnen Departementen gestärkt werden. Der Ständerat übernahm in
der Differenzbereinigung diese Version. Ein Antrag der Linken im Nationalrat, anstelle
einer „ausgewogenen“ Vertretung der Geschlechter eine Mindestquote von 40 Prozent

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER
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vorzuschreiben, scheiterte. 31

Als Zweitrat stimmte der Nationalrat der formellen Bereinigung des Bundesrechts ohne
Gegenstimme zu. Im Anschluss daran hiess er auch die Motion von Ständerat Stähelin
(cvp, TG) (07.3615) gut, welche zusätzlich eine materielle Überprüfung des gesamten
Bundesrechts im Hinblick auf Effizienz, Praktikabilität und Notwendigkeit fordert. 32

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2008
HANS HIRTER

Nach dreijähriger Wartefrist kam das vom Bundesrat vorgeschlagene neue
Bundesgesetz über Prüfung und Kontrolle der technischen Sicherheit ins Parlament.
Angestrebt war damit eine einheitliche Regelung der Überprüfung der Sicherheit von
Transportanlagen und ähnlichem. Die Vorlage war schon in der Vernehmlassung
namentlich von den Kantonen kritisiert worden und stiess auch in den vorberatenden
Parlamentskommissionen auf heftigen Widerspruch. Diese aufwändige Neuregelung
und Vereinheitlichung der Kontrollabläufe sei überflüssig, da sich die bisherigen
Prozesse und insbesondere die Arbeitsteilung zwischen privaten Verbänden und der
Verwaltung bewährt hätten. Beide Parlamentskammern beschlossen auf Antrag ihrer
Kommissionen mit grosser Mehrheit Nichteintreten. Der Nationalrat lehnte auch eine
Zusammenlegung aller Bundesstellen ab, deren Aufgabe die Kontrolle der Sicherheit von
Lebensmitteln und anderen Produkten ist. Er sprach sich auf Antrag des Bundesrates
gegen eine im Vorjahr von der kleinen Kammer überwiesene entsprechende Motion
Germann (svp, SH) (08.3062) aus. 33

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.09.2009
HANS HIRTER

Im Berichtjahr legte der Bundesrat seine Botschaft zur Teilrevision des Bundesgesetzes
über die Sammlungen des Bundesrechts und des Bundesblatts (Publikationsgesetz) vor.
Dabei ging es vor allem darum, dass die elektronische Fassung einer amtlichen
Veröffentlichung rechtsverbindlich sein soll. Bis anhin war dies nur für die
Papierversion der Fall. Der Bundesrat wollte den veränderten Nutzungsbedingungen
Rechnung tragen: während die Zahl der Abonnenten der gedruckten Ausgaben von
Bundesblatt und Amtlichem Bulletin abnahmen, stieg gleichzeitig die Nutzung der
entsprechenden Online-Versionen, die aber eben bis jetzt streng genommen rechtlich
nicht verbindlich waren. Darüber hinaus würde mit der Verbindlicherklärung der
elektronischen Inhalte eine tägliche Erscheinungsweise möglich, weil nicht mehr auf
Druck und Vertrieb gewartet werden müsste. Mit einer Internet-Plattform soll zudem
die Sichtbarkeit des Bundesrechts erhöht werden. Die Ende 2012 bis März 2013
durchgeführte Vernehmlassung zeigte vorwiegend positive Reaktionen. Die Botschaft
wurde in den beiden Kammern im Berichtjahr noch nicht beraten. Die Staatspolitische
Kommission des Nationalrates hatte allerdings noch im November ihre Unterstützung
signalisiert. Dies allerdings nicht ohne zu präzisieren, dass der Bundesrat nicht in
eigener Zuständigkeit auf die gedruckte Fassung verzichten könne. 34

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 01.11.2013
MARC BÜHLMANN

In der Sondersession im Mai nahm sich der Nationalrat als Erstrat der Botschaft zur
Teilrevision des Bundesgesetzes über die Sammlungen des Bundesrechts und des
Bundesblatts (Publikationsgesetz) an. Die hauptsächliche Änderung betraf die
elektronische Fassung amtlicher Veröffentlichungen, die neu rechtsverbindlich werden
soll, was bisher nur für die Papierversion der Fall war. Die Vorlage war unbestritten und
die Anpassung ans Internetzeitalter wurde auch in Anbetracht des Umstandes, dass
amtliche Dokumente praktisch nicht mehr in Papierform, sondern elektronisch
konsultiert werden, als an der Zeit erachtet. Der Rat nahm lediglich kleine Änderungen
vor: So sollten etwa Korrekturen von Erlassen nicht von der Bundeskanzlei, sondern von
der parlamentarischen Redaktionskommission vorgenommen werden. Die Vorlage
passierte oppositionslos mit 164 zu 0 Stimmen bei einer Enthaltung. Auch den Zweitrat
passierte die leicht angepasste Vorlage in der Herbstsession ohne Gegenstimmen mit
39 zu 0. In den Schlussabstimmungen wurde die Vorlage im Nationalrat mit 197 zu 0 und
im Ständerat mit 44 zu 0 Stimmen angenommen. 35
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Der Nationalrat beugte sich als Erstrat über das Neue Führungsmodell für die
Bundesverwaltung (NFB). Hauptziel des NFB ist eine Vereinheitlichung des bisher
dualen Steuerungssystems der Verwaltung. Während einige Ämter noch nach der
traditionellen Input-Steuerung geführt werden, sind andere bereits so genannte FLAG-
Einheiten (Führen mit Leistungsauftrag und Globalbudget). Das NFB will überall ziel-
und leistungsorientierte Führungsmodelle einführen. Die Steuerung von Aufgaben und
Finanzen soll durch mehr Transparenz der effektiv zu erbringenden Leistungen
verbessert werden. So soll mehr Klarheit herrschen, wofür die Mittel überhaupt
eingesetzt werden. Zudem soll die ergebnisorientierte Verwaltungsführung
weiterentwickelt und insgesamt die Effizienz in der Bundesverwaltung gesteigert
werden. Die wichtigste Neuerung stellt dar, dass der Voranschlag künftig mit dem
Aufgaben- und Finanzplan verbunden und in einem Dokument vorgelegt wird. So sollen
Budgetentscheide stärker faktenbasiert erfolgen können.
Der Antrag der SVP-Fraktion, auf das Geschäft nicht einzutreten, wurde mit 125 zu 44
Stimmen abgelehnt. Alle Fraktionen – mit Ausnahme der Volkspartei – hatten sich
positiv über die Stossrichtung des NFB geäussert. Die hauptsächliche Sorge der SVP war
ein Verlust an Steuerung durch das Parlament. Bei der Detailberatung versuchte sie
deshalb, das NFB so anzupassen, dass die Oberaufsicht des Parlamentes nicht
beschnitten werde. Im Prinzip hatte auch die Spezialkommission des Nationalrates, die
für das NFB eingesetzt worden war, den Anspruch, die Steuerungsmöglichkeiten des
Parlamentes noch zu verbessern. Dies sollte – in Abweichung des Vorschlags des
Bundesrates – erreicht werden, indem der Finanzplan und der Entwurf für den
Voranschlag gleichzeitig vorgelegt werden (und nicht erst der fertige Voranschlag). Der
Finanzplan soll mit Änderungswünschen ergänzt werden können, die dann im nächsten
Jahr vom Bundesrat ins Budget aufgenommen werden müssten. Bundesrätin Widmer-
Schlumpf unterstützte diesen Kommissionsantrag und die Grosse Kammer übernahm
ihn gegen die Opposition von links-grün, wo unnötige Bürokratie befürchtet wurde: Der
Finanzplan könne bereits heute mit Motionen abgeändert werden. Freilich sieht die
neue Regelung raschere Änderungsmöglichkeiten vor. Der zweite erfolgreiche
Änderungsantrag der Kommission zielte auf eine Präzisierung ab: Nachvollziehbar
gemacht und transparent dargestellt werden sollen nicht nur die übergeordneten Ziele
der Verwaltungseinheiten, sondern auch die detaillierter definierten Leistungs- und
Wirkungsziele für die einzelnen Leistungsgruppen. Erfolgreich war ein
Minderheitsantrag, der ein Management-Informationssystem fordert, mit dem die
Steuerungsprozesse unterstützt werden. Vergeblich wies die Finanzministerin darauf
hin, dass die Einführung eines solchen Systems ohnehin geplant sei und es dafür kein
Gesetz brauche. Ebenfalls abgeändert wurde die Idee des Bundesrates, keine laufende
Prüfung der Einhaltung der Bestimmungen über Subventionen einzuführen, sondern
diese wie bisher alle sechs Jahre durchzuführen. Zahlreiche weitere
Minderheitsanträge wurden abgelehnt. In der Gesamtabstimmung zeigte sich erneut
nur Opposition aus der geschlossenen SVP-Fraktion. Das Geschäft ging mit 125 zu 46
Stimmen weiter an den Ständerat.  
In der kleinen Kammer stiess das NFB in der Herbstsession auf keine nennenswerte
Opposition. Zwar sei das Geschäft in der Kommission auf Skepsis gestossen, und man
habe sich gefragt, ob das alte System so schlecht sei, dass wirklich etwas geändert
werden müsse – so der Kommissionssprecher Altherr (fdp, AR). Letztlich habe in der
Kommission aber das Argument obsiegt, dass das alte System auch nicht so gut sei, dass
es beibehalten werden müsse. Der Ständerat folgte bis auf eine Ausnahme den
Änderungswünschen des Nationalrates. Die Kantonsvertreterinnen und -vertreter
erhörten die Finanzministerin und strichen die Forderung nach einem
Informationssystem, da ein solches bereits aufgegleist sei. Mit 39 zu 2 Stimmen hiess
der Ständerat den so überarbeiteten Entwurf gut.
Noch in der Herbstsession ging das Geschäft zurück an den Nationalrat, der die
Vorschläge des Ständerates übernahm. Ohne Erfolg hatte die SVP einen
Minderheitsantrag auf Beibehaltung der Verankerung der Idee einer Softwarelösung im
Gesetz gestellt. In der Schlussabstimmung passierte das NFB mit 133 zu 61 Stimmen bei
vier Enthaltungen im Nationalrat – zu den 57 SVP-Stimmen gesellten sich je eine Stimme
aus der BDP- und der FDP-Fraktion sowie zwei Stimmen aus der GP-Fraktion – und mit
38 zu 6 Stimmen bei einer Enthaltung im Ständerat. Auch hier kamen die
Gegenstimmen aus der SVP und der BDP. 36
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Weil die Software der rund 50'000 Arbeitsplätze in der Bundesversammlung bis 2019
erneuert werden muss, beantragte der Bundesrat einen Verpflichtungskredit von CHF
70 Mio., wobei für die Gesamtinvestition von CHF 89 Mio. auch CHF 19 Mio.
Eigenleistungen eingeplant waren. Seit 2012 basierten die Computer auf Windows 7,
dessen Lebenszyklus mit dem Jahr 2019 endet. Microsoft wird dann den
Produktesupport und die Sicherheitsaktualisierungen einstellen. Ab 2016 und bis
spätestens 2018 sollen deshalb alle Arbeitsplätze mit neuer Software ausgerüstet
werden. In der Botschaft zum Bundesbeschluss wies der Bundesrat darauf hin, dass ein
einziges Programm beschafft werden soll, um Synergien zu nutzen.
Kommissionssprecher Christian Levrat (sp, FR) wies bei der Beratung im Ständerat
darauf hin, dass man in der Finanzkommission (FK-SR) über eine Alternative zu
Microsoft als Auftragnehmer diskutiert habe, dass eine Evaluation allerdings zeige, dass
eine solche kaum bestehe. In der kleinen Kammer wurde denn auch diskussionslos und
einstimmig die Ausgabenbremse gelöst wie auch dem Bundesbeschluss zugestimmt. 37

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2015
MARC BÜHLMANN

Der Bundesrat beantragte in seiner Botschaft zur Finanzierung der Erstellung sowie der
Einführung eines standardisierten GEVER-Produkts in der Bundesverwaltung einen
Gesamtkredit von CHF 67 Mio. Für das WTO-konform ausgeschriebene, neue Produkt
für die elektronische Geschäftsverwaltung (GEVER) wurden insgesamt CHF 142 Mio.
veranschlagt, wobei die Bundesverwaltung Eigenleistungen von CHF 75 Mio. tragen soll.
Mit der elektronischen Geschäftsverwaltung soll die Geschäftskontrolle und die
automatische Aktenführung sichergestellt werden. Dies sei insbesondere bei
personellen Wechseln an der Spitze der Departemente wichtig, damit kein Know-How
verloren ginge. Die bisher verwendete Software Fabasoft müsse ersetzt werden und
gleichzeitig sollen die in den verschiedenen Ämtern sehr unterschiedlichen und nicht
standardisierten Produkte auf ein einziges Programm vereinheitlicht werden, um die
Interoperabilität in der gesamten Verwaltung zu ermöglichen. 
Bereits im September 2014 hatte die Bundeskanzlei – sie ist Programmleiterin dieses
IKT-Schlüsselprojektes – eine WTO-Ausschreibung vorgenommen. Gefordert war eine
Bundeslizenz für die Ausstattung einer unbegrenzten Anzahl Arbeitsplätze sowie die
Möglichkeit der Vernetzung mit kantonalen, kommunalen und privaten Stellen. Alle
Departemente hatten sich für das gleiche Produkt ausgesprochen. Das vom Bundesrat
formulierte Ziel ist die Einführung des neuen Produktes bis 2018. 
In der Debatte im Ständerat wies Bundeskanzlerin Corina Casanova darauf hin, dass es
dank dem neuen System zwar nur noch einen Leistungserbringer gebe, damit aber
doppelt so viele User wie mit den alten Systemen – also neu rund 30'000 Arbeitsplätze
– bedient werden könnten, was zu grossen Kosteneinsparungen führen werde. Der
Ständerat trat in der Folge nicht nur ohne Gegenantrag auf das Geschäft ein, sondern
löste einstimmig und ohne Enthaltung die Schuldenbremse und nahm den Entwurf
ebenso einstimmig an. 38

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.12.2015
MARC BÜHLMANN

Dass die Arbeitsplätze in der Bundesverwaltung mit neuer Software ausgerüstet
werden sollen, war auch im Nationalrat unbestritten. Neo-Finanzminister Ueli Maurer
wies darauf hin, dass mit der neuen Betriebssoftware die Performance der
bestehenden Hardware besser genutzt und die zunehmenden Mobilitätsanforderungen
erfüllt werden könnten. Fachlich und wirtschaftlich sei die Beschaffung von Windows 10
vertretbar. Ein Umstieg auf eine andere Software würde einen hohen Mehraufwand
bedeuten – wie schon ihre Schwesterkommission hatte auch die Finanzkommission des
Nationalrates (FK-NR) die Suche nach Alternativen zu Microsoft angemahnt. Das Projekt
wird aufgrund der Grösse des personellen Ressourcenbedarfs, seiner Komplexität und
der Risiken als IKT-Schlüsselprojekt geführt werden, was ein Controlling und eine
Prüfung durch die Eidgenössische Finanzkontrolle (EFK) bedingt. Mit 178 zu 1 Stimme bei
einer Enthaltung löste die grosse Kammer die Ausgabenbremse und mit 181 zu 1 Stimme
bei einer Enthaltung hiess sie den Bundesbeschluss über einen Verpflichtungskredit
von CHF 70 Mio. gut. 39

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 08.03.2016
MARC BÜHLMANN

Der Jahresbericht der Geschäftsprüfungskommissionen und der
Geschäftsprüfungsdelegation der eidgenössischen Räte (Jahresbericht GPK und
GPDel) gibt jeweils Auskunft über die von den Aufsichtskommissionen in einem Jahr
getätigten Kontrollen, deren Ergebnisse und daraus abgeleiteten Empfehlungen. Wie in
ihrem Jahresprogramm 2015 beschlossen, hatte sich die GPK 2015 auf die elektronische
Auszählung von Stimmen, die Auswirkungen der Freihandelsabkommen und die
Verwendung unterschiedlicher Bevölkerungsszenarien fokussiert. Aufgrund
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verschiedener Ungereimtheiten im Beschaffungswesen (erwähnt wurden die Vorfälle im
SECO und im ASTRA), nahm die GPK-SR zudem eine Nachkontrolle in der Verwaltung
vor. Mit Nachkontrollen soll insbesondere untersucht werden, ob die jeweils von der
GPK abgegebenen Empfehlungen auch umgesetzt werden. 
Zahlreiche weitere Kontrollen wurden im Jahresbericht beschrieben, so etwa die
Protokollführung des Bundesrates, die Wahl des obersten Kaders durch den Bundesrat,
die Probleme mit der Anstellung externer Mitarbeiter und dem Beibezug externer
Experten oder die Cyber-Abwehr des Bundes. Auch der Bericht zu "Insieme" fand noch
einmal Eingang in die GPK-Berichterstattung. Man habe festgestellt, dass die
Zusammenarbeit der Aufsichtsbehörden verbessert und die GPK gestärkt werden
müssten. 
In der Ständeratsdebatte wies der GPK-Kommissionspräsident Hans Stöckli (sp, BE)
darauf hin, dass man zwar vieles entdeckt habe, was nicht funktioniere, zugleich habe
man aber auch feststellen können, dass die Verwaltung sehr gut sei und eine insgesamt
sehr gute Arbeit leiste. Damit dies weiter der Fall sein könne, müsse sie gestärkt
werden. Auch im Nationalrat beschränkte sich die Debatte auf die Rapporte der
verschiedenen Kommissionssprecher. Alfred Heer (svp, ZH) forderte seine
Ratskolleginnen und -kollegen auf, sich bei der GPK zu melden, wenn sie Hinweise auf
unrechtmässiges Verhalten in der Verwaltung erhielten, Ida Glanzmann (cvp, LU) sprach
von spannenden Tätigkeiten der GPK und Yvonne Feri (sp, AG) bedankte sich bei den
Nationalrätinnen und Nationalräten dafür, dass sie noch da seien, obwohl der GPK-
Bericht nicht so interessant sei. Der Bericht wurde in beiden Kammern zur Kenntnis
genommen. 40

Mitte März 2016 wurde die Frage der Einführung eines standardisierten GEVER-
Produkts im Nationalrat diskutiert. Auch hier gab die Vorlage kaum Anlass zu Kritik. Der
Neo-Bundeskanzler Walter Thurnherr wies darauf hin, dass der Umstand, dass es sich
hier um ein IKT-Schlüsselprojekt handle, auch eine schärfere Kontrolle bedeute. Die
Eidgenössische Finanzkontrolle habe das Vorhaben bereits mehrmals geprüft.
Thurnherr bezifferte zudem die geplanten Einsparungen. Pro Benutzer würden die
Kosten von heute (rund CHF 1'270) mit der heterogenen Vielzahl unterschiedlicher
Systeme auf etwa CHF 750 sinken. Wie schon in der kleinen Kammer gab es auch im
Nationalrat keinen Antrag auf Nichteintreten. Mit 170 zu 3 Stimmen bei 4 Enthaltungen
lösten die Volksvertreterinnen und Volksvertreter die Ausgabenbremse und hiessen den
Entwurf mit 168 zu 5 Stimmen (bei 4 Enthaltungen) gut. Die Presse begegnete dem
neuen Projekt eher skeptisch. Die Weltwoche befürchtete gar ein "Insieme im
Quadrat". 41

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2016
MARC BÜHLMANN

Bereits im Dezember 2011 hatte der Bundesrat die Abschreibung der Motion Noser (fdp,
ZH) beantragt, mit welcher die IT-Leistungserbringung in der Bundesverwaltung
zentralisiert werden sollte. Die Argumente des Bundesrates – eine Zentralisierung laufe
der Idee der dezentralisierten Steuerungsgrundsätze zuwider; Zentralisierungen hätten
auf freiwilliger Basis bereits stattgefunden; Querschnittleistungen würden bereits
gemeinsam erbracht und das Controlling sei verbessert worden – stiessen damals bei
der FK-NR aber auf taube Ohren. Man wollte zu jenem Zeitpunkt insbesondere auch
den Bericht der Arbeitsgruppe "Insieme" abwarten, der als Grundlage für eine
ausführliche Diskussion zum Umgang mit IT-Beschaffungen in der Bundesverwaltung
dienen soll. 
Im September 2016 diskutierte die FK-NR den Abschreibungsantrag erneut. Die Frage
nach der Leistungserbringung sei zwar nach wie vor aktuell, es gehe heute jedoch eher
um die Kontrolle der Kompetenzen der Querschnittsämter als um eine Zentralisierung.
Deshalb sei dem Bundesrat zu folgen und die Motion abzuschreiben. Dieser Empfehlung
folgte der Nationalrat in der Wintersession 2016 schliesslich ohne Diskussion. 42

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 07.12.2016
MARC BÜHLMANN

Intransparent und teuer sei die Steuerung des SAP-Informatikprogrammes, weil sowohl
das EFD als auch das VBS daran beteiligt seien – so lautete 2010 die Kritik, die zur
Überweisung zweier Motionen (10.3640 und 10.3641) geführt hatte, mit denen der
Steuerungsmechanismus hätte überprüft werden sollen. Mit zwei Anträgen auf
Abschreibung dieser Motionen (16.069 und 16.070) wies der Bundesrat darauf hin, dass
die Zuständigkeiten im Bereich der Informatik mit der Totalrevision der
Bundesinformatikverordnung neu geregelt worden seien. Damit seien Grundlagen
geschaffen worden, die es erlaubten, die Interessen der einzelnen Departemente zu
wahren und einen kostenintensiven parallelen Betrieb zu vermeiden. Zudem habe sich
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die Zusammenarbeit zwischen der militärischen und zivilen Informatik massiv
verbessert. Freilich seien dem VBS aufgrund spezifischer Anforderungen Ausnahmen zu
gewähren. Diese liessen sich aber mit dem bestehenden Regime regeln. 
Die FK-NR hiess beide Anträge des Bundesrates zwar ohne Abstimmung gut, wies aber
darauf hin, dass das Thema der Überprüfung der Steuerung der Informatik in der
Verwaltung damit noch lange nicht vom Tisch sei. Der Nationalrat nahm von den beiden
Abschreibungsberichten Kenntnis und hiess die Abschreibungen der Motionen gut. 43

Anfang September 2016 legte der Bundesrat einen Entwurf für eine Teilrevision des
Finanzkontrollgesetzes vor. Die Änderungen beruhten auf Forderungen, die 2014
mittels zweier gleichlautender Motionen von beiden Räten überwiesen worden waren.
Ursprung dieser Motionen war der Untersuchungsbericht der GPK beider Räte zum
abgebrochenen Informatikprojekt INSIEME. 
Mit der neuen Gesetzesgrundlage wurde eine Institutionalisierung der Zusammenarbeit
der EFK mit den GPK vorgenommen. Ziel war es, den Informationsfluss zu verbessern.
Findet die EFK Mängel, soll dies neu nicht nur innerhalb der Verwaltung besser
kommuniziert werden, auch die GPK soll die entsprechenden Prüfberichte automatisch
erhalten. 
Die Vorlage sei «unspektakulär» und setze als sachgerechte Lösung die Forderungen
der GPK um, warb Finanzminister Ueli Maurer in der Wintersession 2016 im Ständerat
für die Revision. Das Geschäft gab in der Tat keinen Anlass zu Diskussionen und die
kleine Kammer nahm den Entwurf in der Gesamtabstimmung mit 39 zu 0 Stimmen an. 44

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 14.12.2016
MARC BÜHLMANN

In ihrem Jahresbericht 2016 legten die GPK und die GPDel ihre Tätigkeit im
Berichtsjahr bei ausgewählten Themen dar. Die Aufsichtsbehörden hatten ihr
Augenmerk 2016 schwerpunktmässig auf die Inspektion zur Sistierung der
bodengestützten Luftverteidigung 2020 (BODLUV) gelegt. Der Bericht der Arbeitsgruppe
wurde auf Anfang 2017 erwartet. Darüber hinaus hatten die GPK im Berichtjahr
Rapporte zum Personal im diplomatischen Dienst und zur Qualität der
Verbundpartnerschaft in der Berufsbildung sowie eine Nachkontrolle zum Beizug von
Experten in der Verwaltung vorgelegt. Im vorgelegten Bericht wurden zudem
Untersuchungen beschrieben, die bisher nicht in einem spezifischen Bericht vorlagen.
So etwa die vorgeschlagenen Verbesserungen am Bundesverwaltungsgericht, die
Untersuchung über die Konsequenzen des Cyberangriffs auf die RUAG oder die
Evaluationen zu Auswirkungen von Freihandelsabkommen. Insgesamt hatten sich die
Mitglieder der GPK im Jahr 2016 laut Bericht zu 16 Plenar- und 60
Subkommissionssitzungen getroffen. Die GPDel hatte 17 Sitzungen durchgeführt. 45

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 26.01.2017
MARC BÜHLMANN

In der Frühjahrssession bestätigte auch der Ständerat die Abschreibung der beiden
Motionen mit denen die Zuständigkeiten im Bereich der Informatik geregelt werden
sollen (Mo. 10.3640, Mo. 10.3641). Der Bundesrat hatte die Abschreibung beider
Vorstösse beantragt (BRG 16.069, BRG 16.070), weil die Revisionen in diesem Bereich
die Forderungen der Motionen einerseits obsolet machten und andererseits zahlreiche
Neuregelungen zu einer verbesserten Organisation geführt haben. Die kleine Kammer
folgte den Anträgen ihrer FK-SR, der Entscheidung des Nationalrats zu folgen und beide
Vorstösse abzuschreiben, diskussionslos. 46

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 28.02.2017
MARC BÜHLMANN

Dem Antrag der FK-SR, die Motion Noser (fdp, ZH; Mo. 07.3452) abzuschreiben, folgte
die kleine Kammer oppositionslos. Der Vorstoss sei «wahrlich antik» und dessen vom
Bundesrat beantragte Abschreibung innert der letzten 10 Jahre zweimal abgelehnt
worden. Doch nun sei es an der Zeit, diesem Antrag entgegenzukommen, da die
Entwicklung in der Bundesverwaltung in Richtung der verlangten Zentralisierung der IT-
Leistungserbringung gehe – auch wenn noch lange nicht alles im Lot sei, fasste
Kommissionssprecherin Anita Fetz (sp, BS) zusammen. Auch der Motionär selbst
meldete sich zu Wort: Er habe seine Motion eingereicht, «bevor es das i-Phone und
bevor es Facebook gab» – so Ruedi Noser. Das Anliegen der Zentralisierung von
Diensten sei aber nach wie vor zentral, da man dadurch insbesondere im IT-Bereich
viele Kosten sparen könne. Bundesrat Ueli Maurer nahm beide Voten auf und teilte
sowohl die Bedenken hinsichtlich verschiedener noch bestehender Baustellen («im
Bereich der IKT spielen wir nicht in einer Super League») als auch hinsichtlich der
Möglichkeit für Kosteneinsparung dank Zusammenlegung von Aufgabenbereichen. Der
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Bundesrat befasse sich aber intensiv mit der Thematik. Der Finanzminister verwies
dabei auf den Rechenzentren-Verbund und auf die Standarddienste, wie z.B. «Gever»,
die innerhalb der Verwaltung eingesetzt würden. 47

Der Nationalrat diskutierte in der Frühjahrssession 2017 über die Teilrevision des
Finanzkontrollgesetzes. Eintreten wurde ohne Gegenantrag beschlossen. Zu reden gab
allerdings ein Minderheitsantrag Keller (svp, NW). Die Teilrevision sah vor, dass die EFK
selber entscheiden könne, wie sie über laufende Geschäfte informiert. Peter Keller
beanstandete im Namen seiner achtköpfigen Minderheit, dass die EFK in letzter Zeit mit
ihrer Kommunikation in die politische Debatte eingegriffen habe. Das gehe nicht an,
weshalb die Minderheit das Festhalten einer zurückhaltenden Kommunikation seitens
der Kontrollstelle fordere, wenn es um Geschäfte gehe, die sich noch in der
parlamentarischen Beratung befänden oder über die in einer Volksabstimmung
entschieden werde. 
Keller deutete dabei die Information der EFK im Vorfeld der Abstimmung zur
Unternehmenssteuerreform III an: Wenige Tage vor der Abstimmung informierte die
EFK, dass die Prognosen des Bundesrates hinsichtlich Folgekosten von Regulierungen
nicht immer korrekt seien. Die Forderung der Minderheit vermochte allerdings nur die
geschlossene SVP-Fraktion und 7 Mitglieder der FDP-Liberale Fraktion zu überzeugen.
Die restlichen 112 stimmenden Nationalrätinnen und Nationalräte schlossen sich der
Vorlage an, wie sie vom Ständerat überwiesen worden war. In der Gesamtabstimmung
hiess die grosse Kammer den Entwurf dann mit 187 zu 0 Stimmen (keine Enthaltungen)
gut.
Am Ende der Frühjahrssession gab es bei den Schlussabstimmungen weder im
Nationalrat (195 zu 0 Stimmen; 2 Enthaltungen) noch im Ständerat (45 zu 0 Stimmen;
keine Enthaltungen) Opposition gegen das revidierte Finanzkontrollgesetz. 48

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 17.03.2017
MARC BÜHLMANN

Das Parlament hatte im Rahmen des Immobilienprogramms des VBS im September 2016
den Bau des Rechenzentrums Campus in Frauenfeld bewilligt. Das Zentrum soll zu 45%
durch das Verteidigungsdepartement und zu 55% zivil genutzt werden, weshalb sein
Bau im Rahmen der Armeebotschaft beantragt worden war. Damit stand der
Zustimmung des Rahmenkredits für Migration und Umzug der verschiedenen
bestehenden, in Bern angesiedelten Rechenzentren eigentlich nichts im Weg. In der Tat
wäre es kaum nachvollziehbar, wenn etwas gebaut, dann aber nicht bezogen wird.
Allerdings werden voraussichtlich für die Ausstattung des Zentrums noch einige weitere
Kredite gesprochen werden müssen, worauf Finanzminister Maurer in der
Nationalratsdebatte im Mai 2017 hinwies. Das Rechenzentrum Campus soll einerseits
das Funktionieren der Bundesverwaltung sicherstellen. Andererseits wird mit der
Konzentration auf einen Standort eine Effizienzsteigerung angestrebt. Der Umzug wird
zwischen 2016 und 2024 durchgeführt und soll CHF 81,8 Mio. kosten. Davon sind CHF
34,2 Mio. Eigenleistungen. Der Bundesrat beantragte einen Verpflichtungskredit in der
Höhe von CHF 41,2 Mio. Die Kommission beantragte mit 22 zu 0 Stimmen bei einer
Enthaltung die Bewilligung des Kredits. Die deutliche Haltung der Kommission spiegelte
sich auch in der Gesamtabstimmung im Nationalrat wider. Einzig Franz Grüter (svp, LU)
bezeichnet die budgetierten Kosten als „an der absolut obersten Grenze“. Die SVP
stimme zwar zu, hoffe aber, dass es nicht zu einer Luxuslösung komme. Die
Ausgabenbremse wurde mit 185 zu 0 Stimmen gelöst und der Entwurf mit 186 zu 0
Stimmen angenommen. Beide Male gab es keine Enthaltungen. 49

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 04.05.2017
MARC BÜHLMANN

Auch im Ständerat stiess das Projekt eines Rechenzentrums Campus in Frauenfeld auf
keine Opposition. Sowohl die Lösung der Ausgabenbremse als auch die
Gesamtabstimmung fanden einstimmige Unterstützung (jeweils 44:0 Stimmen).
Finanzminister Ueli Maurer machte darauf aufmerksam, dass die Investitionen in die
EDV wohl noch eine Weile ein Dauerbrenner im Parlament bleiben würden. Er wolle die
Gelegenheit nutzen und darauf hinweisen, dass die EDV-Projekte des Bundes in der
Regel sehr stabil seien. Das Ziel sei, dass der Bund im Jahr 2023 nur noch vier
Rechenzentren betreibe. Das Rechenzentrum „Fundament“ befinde sich als
geschütztes Zentrum der Armee im Alpenraum im Bau, das Rechenzentrum „Primus“
werde in Bern ausgebaut, ein weiteres militärisches Rechenzentrum mit dem Namen
„Kastro“ werde mit der Armeebotschaft 2018 zum Beschluss unterbreitet. Das beim
anstehenden Geschäft behandelte Rechenzentrum „Campus“, das in Frauenfeld gebaut
werden soll, sei mit der Immobilienbotschaft der Armee bereits bewilligt worden. Da es
sich um ein Schlüsselprojekt handle, werde das Parlament regelmässig informiert. 50

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 12.09.2017
MARC BÜHLMANN
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In der Frühjahrssession nahmen die Räte den Jahresbericht 2018 der GPK und der
GPDel zur Kenntnis. Die verschiedenen Kommissions- und
Subkommissionsvertretungen hoben in den Ratsdebatten die wichtigsten Tätigkeiten
der verschiedenen Oberaufsichtsgremien im Berichtsjahr hervor; darunter etwa die
Governance der bundesnahen Betriebe mit dem Cyberangriff auf die Ruag oder der
Buchhaltungspraxis der Postauto AG. Die GPK hatte sich 2018 auch für die Amtshilfe der
Eidgenössischen Steuerverwaltung interessiert, die Informationen an die USA geliefert
hatte, die Daten von Drittpersonen enthielten, ohne dass diese informiert worden
waren. Ein weiteres Thema war die Hochseeschifffahrts-Bürgschaft des Bundes. Zu
zahlreichen Themen hatten GPK und GPDel noch keine öffentlichen Informationen
abgegeben. Diese waren im Bericht ausführlich erwähnt. Darunter waren etwa die
Kriegsmaterialexporte, Cyberrisiken, Impfstoffmangel, die nukleare Sicherheit, die
Verzögerungen beim Bundesverwaltungsgericht oder die Einführung des elektronischen
Gerichtsdossiers. Die GPK habe zudem neue Inspektionen eingeleitet, worunter auch
eine Analyse zur Erfüllung von angenommenen Motionen und Postulaten vorgelegt
werden soll. 51

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 20.03.2019
MARC BÜHLMANN

In ihrem Jahresbericht 2019 fassten die GPK und die GPDel ihre Arbeiten zusammen.
Die GPK beider Kammern beaufsichtigen die Geschäftsführung des Bundesrats, der
Bundesverwaltung und der eidgenössischen Gerichte. Die GPDel – als ständiger
Ausschuss der beiden GPK – nimmt die Oberaufsicht der Aktivitäten des Bundes im
Bereich des zivilen und militärischen Nachrichtendienstes des Bundes wahr. 2019
traten beide Gremien in insgesamt 110 Plenar-, Subkommissions- oder
Arbeitsgruppensitzungen zusammen und publizierten 15 Untersuchungsberichte. 
Das Hauptaugenmerk lag 2019 laut Bericht auf Aspekten der Governance bundesnaher
Unternehmen, so etwa auf den Buchungsunregelmässigkeiten bei der Postauto Schweiz
AG, auf der Überwachung von Interessenbindungen von Verwaltungsräten in
bundesnahen Betrieben oder auf dem Cyberangriff auf die RUAG. Weiter befassten sich
die GPK etwa mit Kriegsmaterialexporten, mit den Geschäften der Pilatus-Werke mit
Saudi-Arabien, mit der Qualität der Daten, welche die Verwaltung im
Gesetzgebungsprozess und bei Abstimmungen zur Verfügung stellt, oder mit der
Struktur zur Migrationszusammenarbeit. Unterstützt von der PVK fokussierten die GPK
auch auf eine Nachkontrolle der Wahl des obersten Kaders durch den Bundesrat, auf
die Administrativ- und Disziplinaruntersuchungen in der Bundesverwaltung, auf die
DNA-Analyse in Strafverfahren, auf die Erfüllung angenommener Motionen und
Postulate sowie auf externe Mitarbeitende in der Bundesverwaltung. Im Bericht
kündigten die GPK zudem an, Inspektionen zur Geschäftsverteilung bei den
eidgenössischen Gerichten sowie auf das Aufsichtsverhältnis zwischen der AB-BA und
der Bundesanwaltschaft zu starten. 
Der Ständerat nahm in der Frühjahrssession Kenntnis vom Bericht. Die Kenntnisnahme
im Nationalrat konnte aufgrund des Abbruchs der ersten Session im Jahr 2020 wegen
der Corona-Epidemie nicht mehr stattfinden. 52

BUNDESRATSGESCHÄFT
DATUM: 05.03.2020
MARC BÜHLMANN

In der Sommersession 2020 nahm auch der Nationalrat – Covid-19 bedingt mit etwas
Verspätung – Kenntnis vom Jahresbericht 2019 der GPK und der GPDel. Nach den
Ausführungen der Kommissionssprecherin und der Kommissionssprecher – Manuela
Weichelt-Picard (al, ZG) für die Subkommission Gerichte/Bundesanwaltschaft, Erich
von Siebenthal (svp, BE) für die GPK und die GPDel global, Alfred Heer (svp, ZH) zu
Aspekten des Nachrichtendienstgesetzes und Nicolo Paganini (cvp, SG) für die
Subkommission EDA/VBS – wollte keine der Fraktionen die Parole ergreifen. Nur
Thomas Aeschi (svp, ZG) verlangte die Feststellung des nötigen Quorums von 101
anwesenden Parlamentsmitgliedern. Die Ratspräsidentin Isabelle Moret (fdp, VD) zählte
166 von 200 Mitgliedern, womit der Kenntnisnahme nichts im Weg stand. 53

BUNDESRATSGESCHÄFT
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MARC BÜHLMANN
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